
 

 

81. Kongress 
 
 

 
am Samstag, dem 2. April 2022, 14h30 

 
 
 

« Centre culturel » (Campus scolaire) 
route de Luxembourg 

Wasserbillig 
 



   

81. KONGRESS der FLTT 
 

am Samstag, dem 2. April 2022, um 14h30, im  
« Centre culturel » (Campus scolaire),  
route de Luxembourg in Wasserbillig 

 

TAGESORDNUNG 
 

1. Bergüßung durch den Präsidenten des veranstaltenden Vereins DT Mäertert 

2. Begrüßung durch den Bürgermeister bzw. Vertreter der Gemeinde Mertert 

3. Rück- und Ausblick des Verbandspräsidenten 

4. Ansprache des Vertreters des Sportministeriums 

5. Ansprache des Präsidenten des COSL André Hoffmann 

6. Aufruf der Vereinsdelegierten und Prüfung der Vollmachten 

7. Annahme des Berichtes des 80. Kongresses vom 5. Juni 2021 in Bascharage 

8. Tätigkeitsbericht des Comité-Directeur 

9. Finanzbericht: Jahresabrechnung 2021 und Bilanz am 31.12.2021 

10. Bericht der Kassenrevisoren 

11. Diskussion betr. den Tätigkeitsbericht des Comité-Directeur sowie den Finanzbericht 

12. Entlastung des Comité-Directeur, der Kommissionen und der Sonderkommissionen 

13. Tätigkeitsberichte der Gerichtsinstanzen 

13.1. Verbandsgericht 

13.2. Berufungsrat 

14. Diskussion betr. die Tätigkeitsberichte der Gerichtsinstanzen 

15. Entlastung der Gerichtsinstanzen 

15.1. Verbandsgericht 

15.2. Berufungsrat 

16. Wahlen 

16.1. Comité-Directeur (9 Posten) 

Austretend und wiederwählbar sind (sofern ihre Kandidatur vorliegt): 

- Verbandspräsident 
- Generalsekretär 
- Finanzwart 
- Präsident der Commission Sportive 
- Präsident der Commission Technique 
- Präsident der Commission des Cadres Fédéraux 
- Präsident der Commission des Relations Publiques 
- Präsident der Commission de Promotion du Sport Pongiste 
- Mitglied 

16.2. Verbandsgericht  (4 Posten) 

Austretend und wiederwählbar sind (sofern ihre Kandidatur vorliegt): 

Decker Joël, Koehler Luc, Herschbach Tom 

16.3. Berufungsrat  (3 Posten) 

Austretend und wiederwählbar sind (sofern ihre Kandidatur vorliegt): 

Stebens Claude, Fickinger Alain, Scholtes Yves 



   

81. KONGRESS der FLTT 
 

am Samstag, dem 2. April 2022, um 14h30, im  
« Centre culturel » (Campus scolaire),  
route de Luxembourg in Wasserbillig 

 

16.4. Kassenrevisoren  (3 Posten) 

Austretend und wiederwählbar sind (sofern ihre Kandidatur vorliegt): 

Diderrich Jeannot, Mousel Guilly, Reiser Guy 

16.5. Kongressort 2023: Bestimmung des organisierenden Vereines 

17. Änderungen der Statuten und Reglemente 

18. Ausschluss des Vereins 'DT Fiels-Haler' aus dem Verband (gemäß Art. 5.3.103. der Reglemente) 

19. Genehmigung des Haushaltsplans 2022 

20. Anträge, Vorschläge, Interpellationen, Anfragen der Vereine und des Verbandes 

21. Freie Aussprache 

22. Schlussansprache des Verbandspräsidenten 

23. Schlussaufruf der Vereinsvertreter 

 
 André HARTMANN  Romain SAHR 
 Verbandspräsident  Generalsekretär 
 
 
 

N.B.: Die Teilnahme am Kongress mit einem Vertreter ist für alle Vereine obligatorisch. Aufgrund der 
aktuellen Situation kann in diesem Jahr auch nur ein einziger Vertreter pro Verein am Kongress 
teilnehmen. Der Vereinsvertreter muss Vorstandsmitglied eines TT-Vereins sein und mindestens 
18 Jahre alt sein; außerdem muss vor Kongressbeginn eine vom Vereinspräsidenten und vom 
Vereinssekretär (resp. ihren Stellvertretern) unterschriebene Vollmacht vorliegen. 

 
 Kandidaturen für die offenen Posten in den Verbandsinstanzen müssen spätestens acht (8) Tage 

vor dem Kongress (d.h. spätestens am 25. März 2022) im Verbandssekretariat vorliegen; sie 
müssen die Unterschrift des (der) Kandidaten sowie des Vereinspräsidenten und des 
Vereinssekretärs bzw. deren Stellvertreter tragen. 

 
 

81. KONGRESS DER F.L.T.T. am 2. April 2022 in Wasserbillig 
 

V O L L M A C H T 
 

(einsenden bis spätestens am 31. März 2022 an das Verbandssekretariat) 
 

Der Verein ..................................................... wird beim 81. Kongress der F.L.T.T. durch folgenden Delegierten 
(über 18 Jahre altes Vorstandsmitglied) vertreten sein: 
 

  ....................................................................................................................................................  (in Blockschrift) 

  

 Vereinsstempel Der Präsident Der Sekretär 



 

 

 

KONGRESS  2022 
 

 

 

 

KANDIDATUREN für eine VERBANDSINSTANZ 
 
 
Der Verein ………............................................................. stellt beim Kongress 2022 der FLTT die nachfolgend  
 

aufgeführten Kandidaturen: 
 

   Name des Kandidaten Unterschrift   

 
1. Comité-Directeur 

1.1. Verbandspräsident ...................................... ......................... 
1.2. Generalsekretär ...................................... ......................... 
1.3. Finanzwart ...................................... ......................... 
1.4. Präsident der Commission Sportive ...................................... ......................... 
1.5. Präsident der Commission Technique ...................................... ......................... 
1.6. Präsident der Commission des Cadres Fédéraux ...................................... ......................... 
1.7. Präsident der Commission des Relations Publiques ...................................... ......................... 
1.8. Präsident der Commission de Promotion du Sport Pongiste ...................................... ......................... 
1.9. Mitglied ...................................... ......................... 
 
2. Gerichtsinstanzen 
2.1. Mitglied im Verbandsgericht ...................................... ......................... 
2.2. Mitglied im Berufungsrat ...................................... ......................... 
 
3. Revisoren ...................................... ......................... 
 
4. Kongressort 
 Organisator des ordentlichen Kongresses 2023 ...................................... ......................... 
 
5. Kommissionen 
5.1. Commission Technique ...................................... ......................... 
5.2. Commission Sportive ...................................... ......................... 
5.3. Commission des Cadres Fédéraux ...................................... ......................... 
5.4. Commission des Relations Publiques ...................................... ......................... 
5.5. Commission de la Promotion du Sport Pongiste ...................................... .........................  
 
 
Anmerkung: 
 

Die Mitglieder der Gerichtsinstanzen (2.), die Kassenrevisoren (3.) und der nächste Kongressort (4.) werden durch 
Wahl vom Kongress bestimmt. 
 

Die Mitglieder der Kommissionen (5.) werden nicht vom Kongress gewählt, sondern sie werden von den respektiven 
Kommissionspräsidenten dem Comité-Directeur zur Annahme vorgeschlagen. 
 
 

  
 Der Sekretär Vereinsstempel Der Präsident 
 
 
 
 …………………………. …..………………. ……………………….. 
 
 
 

 

Die Kandidaturen müssen spätestens am 25. März 2022 im Verbandssekretariat vorliegen 
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KANDIDATUREN für eine VERBANDSINSTANZ 
 
Nachfolgende Kandidaturen liegen form- und fristgerecht für die zu besetzenden Posten vor: 
 
 

   Name des Kandidaten     

 
1. Comité-Directeur 

1.1. Verbandspräsident André HARTMANN (Iechternach)   
1.2. Generalsekretär Romain SAHR (Lëntgen)   
1.3. Finanzwart Camille GONDERINGER (Houwald)   
1.4. Präsident der Commission Sportive Gilles REGENER (Mamer)   
1.5. Präsident der Commission Technique Ralf GREIS (Recken)   
1.6. Präsident der Commission des Cadres Fédéraux Henri DIELISSEN (Houwald)   
1.7. Präsident der Commission des Relations Publiques René SENNINGER (Réimech)  
1.8. Präsident der Commission de Promotion du Sport Pongiste Philippe MOULIN (Lëntgen)   
1.9. Mitglied Jean-Marie LINSTER (Bech-Maacher)   
 
2. Gerichtsinstanzen 
2.1. Mitglied im Verbandsgericht Tom HERSCHBACH (Miedernach)  
   Luc KOEHLER (Diddeleng)  
 
2.2. Mitglied im Berufungsrat Alain FICKINGER (Nidderkàerjeng)  
   Yves SCHOLTES (Lenneng)  
   Claude STEBENS (Bech-Maacher)   
 
3. Revisoren Jeannot DIEDERRICH (Noumer)  
   Guilly MOUSEL (Mamer)  
   Guy REISER (Ell) 
 
4. Kongressort 
 Organisator des ordentlichen Kongresses 2023 keine Kandidatur 
 

 



 

TTRROOPPHHÉÉEE  NNAATTIIOONNAALL  22002200  
 

attribué par le Ministère des Sports  
aux Champions du Luxembourg 

 
 

DT Diddeleng Équipe Messieurs 

DT Nidderkàerjeng Équipe Dames 

 
 

DT Ettelbréck MLADENOVIC Luka Simple Messieurs  

 

DT Ettelbréck DE NUTTE Sarah Simple Dames 

  Double Dames 
 

DT Lénger KILL Christian Double Messieurs 

 

DT Lénger TONON Yves Double Messieurs 

 

DT Rued GONDERINGER Tessy Double Dames 

 

DT Wëntger GLOD Eric Double Mixte 
 

DT Wëntger GALES Larissa Double Mixte 
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Fédération Luxembourgeoise du Tennis de Table a.s.b.l. 
Bilan page 1

Compte de Résultat page 2

Annexe 1 page 3

Annexes 2, 3, 4 et 5 page 4

Annexes 6 et 7 page 5

Proposition d'Affectation du Résultat page 5

Comparaison Budget/Résultat page 6

Fondation pour le Sport Pongiste a.s.b.l.
Bilan et Compte de Résultat page 7

Bilan Consolidé page 8

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table

Comptes Annuels au 31 décembre 2021
(sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euro)
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ADMINISTRATION GENERALE 282,075.19 ADMINISTRATION GENERALE 235,038.80

Personnel Employé 234,307.34 Personnel Employé 202,946.00

Dirigeants 15,829.60 Dirigeants 11,980.00

Frais de Secrétariat 31,938.25 Frais de Secrétariat 20,000.00

Divers 0.00 Divers 112.80

ACTIVITES CADRES NATIONAUX 664,162.90 ACTIVITES CADRES NATIONAUX 590,581.78

Entraîneurs 338,727.86 Entraîneurs 286,399.00

Compétitions (Annexe 6) 166,200.82 Entraînements/Stages/Compétitions 304,182.78

Entraînements/Stages/Divers (Annexe 7) 159,234.22

ORGANISATIONS ET COMPETITIONS au Luxembourg 47,197.45 ORGANISATIONS ET COMPETITIONS au Luxembourg 33,021.00

Championnats et Coupes par Equipes 21,461.76 Championnats et Coupes par Equipes 8,858.50

Champ. Nat. Indiv., Criteriums, Tournois 14,243.38 Champ. Nat. Indiv., Criteriums, Tournois 399.00

Autres charges d'organisations nationales 2,262.20 Autres produits d'organisations nationales 7,368.00

Organisations internationales au Luxembourg 9,230.11 Organisations internationales au Luxembourg 16,395.50

AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES 19,777.68 AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS 124,986.31

Sponsoring et Représentation 3,273.07 Sponsoring et Représentation 63,363.40

B.I.O. 0.00 B.I.O. 4,791.00

Annuaire Fédéral 6,383.94 Annuaire Fédéral 16,584.50

Cotisations 659.69 Cotisations 22,286.30

Loterie Fédérale 0.00 Taxes 10,650.00

Actions Juridiques 0.00 Amendes 6,280.50

Promotion TT 9,460.98 Loterie Fédérale 0.00

Divers 0.00 Divers 1,030.61

CHARGES FINANCIERES 955.85 PRODUITS FINANCIERS 31.58

Intérêts débiteurs, frais bancaires, pertes de change 955.85 Intérêts créditeurs, gains de change 31.58

CHARGES D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS 55,000.00

Dot./ provisions pour risques et charges (Annexe 5a) 55,000.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,718.10 PRODUITS EXCEPTIONNELS 74,519.12

Charges à imputer à l'exercice précédent 910.00 Subsides relatifs à l'exercice précéd., non prévus 73,732.68

Autres charges exceptionnelles 808.10 Autres produits de l'exercice précéd., non prévus 64.24

Reprises de provisions (Annexe 5b) 567.50

Autres produits exceptionnels 154.70

TOTAL CHARGES 1,070,887.17 TOTAL PRODUITS 1,058,178.59

Résultat de l'exercice (Perte) -12,708.58

31/12/2021 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre 2021

       Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table a.s.b.l.

CCHHAARRGGEESS PPRROODDUUIITTSS
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Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table a.s.b.l.

No INCORP/
CORP Désignation du bien Date 

d'acquisition
Valeur 

d'acquisition
Taux 

d'amortissement
Valeur Début 

Exercice
Dotation de 
l'exercice

Valeur Fin 
d'exercice

Total 0.00 0.00 0.00

ANNEXES aux Comptes Annuels au 31/12/2021

Annexe 1:   Tableau d'Amortissement des Actifs Immobilisés
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     Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table a.s.b.l.

ANNEXES aux Comptes Annuels au 31/12/2021

Comptes d'Epargne Caisse 4,856.78

BGL - Compte d'Epargne 6,029.00 Total Avoirs en Caisse 4,856.78

CCRA 249,997.70

CCRA 14,391.20

Comptes courants

CCPL 16,428.42

BGL 11,331.87

CCRA 16,150.24

CCRA 247.20

Total Avoirs en Banques 314,575.63

Produits acquis - Subsides Minstère des Sports
Subsides Personnel administratif 0.00

Subsides Encadrement sportif 76,000.00

Subsides Mesures 113,000.00

Total Produits acquis - Subsides Minstère des Sports 189,000.00

Produits acquis - Subsides COSL
Ouvertures de crédit Sport d'Elite 58,500.00

Ouvertures de crédit Sport de Compétition 21,000.00

Total Produits acquis - Subsides  COSL 79,500.00

Stock de provisions
Provisions pour Charges salariales 18,400.47

Provisions pour Activités Cadres fédéraux 21,733.64

Provisions pour Décomptes dirigeants 5,000.00

Provisions pour Frais d'administration générale 8,395.21

Provisions pour livre et DVD 75e anniversaire 28,581.10

Provisions pour Développements IT 21,734.00

Autres provisions 25,949.07

Total Stock de provisions 129,793.49

Dotations aux provisions de l'exercice
Dot s/ Prov pour Charges salariales 20,000.00

Dot s/ Prov pour Décomptes dirigeants 5,000.00

Dot s/Prov pour Développements IT 15,000.00

15,000.00

Total Dotations aux provisions de l'exercice 55,000.00

Reprises de provisions de l'exercice
Reprises Provisions générales 567.50

Total Reprises de provisions de l'exercice 567.50

Annexe 5b:   Reprises Provisions pour Risques et Charges (PP)

Dot s/Prov pour autres frais

Annexe 5a:   Dotations Provisions pour Risques et Charges (PP)

Annexe 2:   Disponibilités

Avoirs en BANQUE  (en contre-valeur EUR) Avoirs en CAISSE  (en contre-valeur EUR)

Annexe  3: Régularisations de l'Actif

Annexe 4:   Provisions pour Risques et Charges - Stock (Bilan)
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Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table a.s.b.l.

Championnats du Monde Seniors 8,842.66 Stages au Luxembourg 15,362.00

Championnats d'Europe Séniors 29,168.93 Stages/Entraînements à l'étranger 12,519.93

Championnats d'Europe Jeunes 21,617.19 Sparringpartners 22,761.59

Autres Compétitions Séniors 58,501.78 Mesures spéciales Cadres d'Elite 58,100.88

Autres Compétitions Jeunes 48,070.26 Frais de route 4,940.70

Primes de performance 16,750.00

Equipement et matériel sportif 19,023.16

Kiné, Frais médicaux 9,775.96

Total 166,200.82 Total 159,234.22

Commentaires généraux

 

Le résultat de l'exercice 2021, à savoir la perte de 12.708,58.- EUR, est proposé d'être affecté aux résultats reportés
pour porter ceux-ci à 200.425,64.- EUR

ANNEXES aux Comptes Annuels au 31/12/2021

Annexe 6:   Compétitions Annexe 7:   Stages/Entraînements/Divers

Ventilation des Dépenses 'Cadres Nationaux'

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2021

Après un bénéfice de 13.680.- EUR en 2020, l'exercice 2021 s'est soldé par une perte quasi équivalente de l'ordre de 
EUR 12.709.- EUR, ceci comparé à un déficit budgétaire approuvé de près de 60.000.- EUR. Compte tenu de l'ampleur 
limitée de cette perte, elle n'a pas d'impact sur la situation financière de la fédération qui est restée très saine en 2021.
Le résultat réalisé largement meilleur que la perte budgétaire escomptée est en majeure partie due à des subventions 
additionnelles de 2020 payées en 2021 et non prévues lors de la clôture du dernier exercice.

Au-delà, à relever
- les frais d'administration moindres que budgétisés, dû à un poste temporairement non occupé ou seulement 
partiellement occupé et aux indemnités dirigeants largement en-dessous du budget
- le provisonnement d'un montant supplémentaire de 15.000.- EUR pour le projet de refonte de l'intranet qui devrait se 
finaliser en 2022
- les dépenses liées aux activités cadres qui dépassent de quelques 20.000.- EUR les estimations budgétaires alors que 
déjà en 2020 des provisions substantielles avaient été constituées pour les grandes compétitions internationales qui 
ont été décalées de 2020 en 2021. 
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Projet de BUDGET 2022

Budget 2021 Charges 2021 Budget 2022 Budget 2021 Produits 2021 Budget 2022

Sponsoring/Représentation 2,000 3,273 3,000 65,000 63,363 56,000

Cotisations / Taxes / Amendes 2,500 660 2,500 25,000 39,217 37,000

Annuaire 6,500 6,384 6,500 15,000 16,585 16,000

Loterie Fédérale 0 0 0 0 0 0

BIO 0 0 0 4,500 4,791 4,500

Promotion TT 15,000 9,461 7,500 0 0 0

Opérations diverses 1,000 0 1,000 1,000 1,031 1,000

Opérations financières 750 956 1,000 0 32 0

Administration Générale 310,000 282,075 304,000 226,000 235,039 216,000
Personnel Employé 250,000 234,307 242,000 194,000 202,946 184,000
Dirigeants 25,000 15,830 21,000
Secrétariat 34,000 31,938 40,000
Divers 1,000 0 1,000

Activités Cadres 643,000 664,163 680,000 586,000 590,582 574,000
Entraîneurs 338,000 338,728 363,000 286,000 286,399 286,000
Compétitions/Entraînement/Stages 305,000 325,435 317,000 300,000 304,183 288,000

Compétitions et Organisations au Luxembourg 58,500 47,197 83,000 57,000 33,021 92,000

Organisations nationales 42,500 37,967 48,000 22,000 16,626 32,000

Organisations internationales 16,000 9,230 35,000 35,000 16,396 60,000

Dotation aux Amortissements

Dotation aux provisions pour Risques et Charges 55,000

Opérations exceptionnelles 1,718 74,519 5,000

Total Produits / Charges 1,039,250 1,070,887 1,088,500 979,500 1,058,179 1,001,500

Résultat total -59,750 -12,709 -87,000
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TTäättiiggkkeeiittssbbeerriicchhtt  VVeerrbbaannddssggeerriicchhtt  22002211  

  
Das Verbandsgericht setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen : 

SINNER Rhett  DT Rued   Präsident (bis 03/2021) 

SCHILTZ Paul  DT Beetebuerg/Peppeng Präsident (ab 04/2021) 

SCHILTZ Paul  DT Beetebuerg/Peppeng Mitglied (bis 03/2021) 

KOEHLER Luc  DT Diddeleng   Sekretär 

DELL Francis  DT Biissen   Mitglied 

FREYLINGER Georges DT Lëntgen   Mitglied 

HERSCHBACH Tom DT Miedernach   Mitglied 

DEKCER Joël  DT Hueschtert/Folscht  Ersatzmitglied (ab 03/2021) 

 

Für den Kongress sind austretend : 

KOEHLER Luc – HERSCHBACH Tom – DECKER Joël 

 

Anzahl der Sitzungen : 2 

AAnnwweesseennhheeiittsslliissttee  ::  

SCHILTZ Paul  1/2 

KOEHLER Luc  2/2 

DELL Francis  1/2 

FREYLINGER Georges 2/2 

HERSCHBACH Tom 2/2 

DECKER Joël  0/1 

FFoollggeennddee  FFäällllee  wwuurrddeenn  vvoomm  VVeerrbbaannddssggeerriicchhtt  bbeehhaannddeelltt  ::  

Unsportliches Benehmen      1 

Turniere 

- Nichtschiedsrichtern nach verlorenem Spiel   3 

 

Das Verbandsgericht sprach keine Spielsperren aus 

Zu den Sitzungen wurden insgesamt 5 Verbandsmitglieder eingeladen. 

Das Verbandsgericht verhängte Geldstrafen in Höhe von 125,00 €. 
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vorgeschlagene Text-Änderungen sind gelb und vorgeschlagene zu Text-Streichungen sind grau gekennzeichnet 
 

 
 

STATUTEN 
 
 

[ A ] Präzisierung der Bestimmungen zum Referendum, sowie Einführung der Möglichkeit (für den CD) eine 
beschränkte (Pflicht)-Abstimmung bei nur einem Teil der Vereine durchzuführen. 

 
Art. 5.34. 
 

In einem ausreichend begründeten Fall (#) kann der Comité-Directeur ausnahmsweise einen 
Beschluss, der im Prinzip dem Kongress vorbehalten ist, durch ein Referendum oder durch eine 
beschränkte Abstimmung herbeiführen. an dem (der) alle zur Teilnahme bzw. zur Stimmabgabe 
aufgerufenen Verbandsmitglieder teilnehmen müssen. 
 

Zur Teilnahme bzw. zur Stimmabgabe werden die Verbandsmitglieder wie folgt aufgerufen. 
a) hinsichtlich eines Referendums: alle Verbandsmitglieder; 
b) hinsichtlich einer beschränkten Abstimmung: nur jene Verbandsmitglieder, die von jener zum 

Beschluss gestellten Angelegenheit direkt betroffen sind.  
 

  (#)  Als ein solcher Fall gilt u.a.: ….. 
 

Soll ein durch ein Referendum oder durch eine beschränkte Abstimmung herbeigeführter Beschluss 
dauernden Bestand haben bzw. behalten, so muss dieser Beschluss zusätzlich in dem Fall dem 
nächstfolgenden Kongress, der gemäß den Statuten für diesen Beschluss zuständig ist, zur 
nachträglichen Ratifizierung vorgelegt werden. Sollte ein Kongress einen solchen Beschluss nicht 
ratifizieren, so bleiben alle bis zu diesem Kongress aufgrund dieses Beschlusses entweder 
abgeschlossenen oder noch laufenden Vorgänge ( sportlicher oder sonstiger Natur ) hiervon 
unberührt; ab dem Tag dieses Kongresses darf dann aber, aufgrund dieses Beschlusses, kein 
neuer Vorgang mehr initiiert werden. 
 

Gegen die Durchführung eines Referendums bzw. einer beschränkten Abstimmung, sowie gegen 
jene diesem Vorgang zugrunde liegenden Ausführungsbestimmungen und Modalitäten ist - aus 
Zeitgründen - ein Protest (beim Verbandsgericht) nicht zulässig. Hiergegen kann aber Berufung 
(beim Berufungsrat) eingelegt werden. 
 

Die Bestimmungen betreffend die Prozedur sowie die sonstigen Modalitäten zur Durchführung eines  
Referendums bzw. einer beschränkten Abstimmung werden in einem Internen Reglement festgelegt. 
 
 
[ B ]  ● Anerkennung des ITTF-Ethik-Code, der ITTF Anti-Harrassement Policy sowie des ITTF Codes betr. 

Sportwetten, mit dementsprechender Neustrukturierung bzw. Vervollständigung jener hiervon 
betroffenen Artikel ( 1.06. sowie 4.11. bis 4.14. ) 

 

 ● Präzisierung betr. die Anerkennungspflicht der Statuten und Reglemente durch einen Verein sowie 
die Aufteilung der Rechte zwischen Verband und Verein bei Kompetitionen und VB-Veranstaltungen 

 

 ● Festlegung betr. die Rechte bzw. Nichtrechte des Sportlers an seinem eigenen Bild im Rahmen 
von Sport-Kompetitionen 

 
Art. 1.06. 
 

Der Verband erkennt den 'Code of Ethics', die 'Anti-Harassment Policy' sowie den 'Code of Conduct 
on Sports Betting' (Sportwetten) der ITTF an und bekennt sich zu deren grundsätzlichen 
Bestimmungen, Anforderungen und Vorschriften.  [ siehe diesbezüglich  https://www.ittf.com/handbook/ ] 
 

Der Verband verhält sich weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral, steht zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung und bekennt sich zu den Grundsätzen der 
Menschenrechte. 
 

Infolge all dessen tritt der Verband rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstwie  verfassungs-
widrigen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen, 
insbesondere aufgrund der Abstammung, Herkunft oder ethnischen Zugehörigkeit, der Nationalität, 
der Sprache, der Religion, der politischen Überzeugung, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen 
Identität oder einer Behinderung, aktiv und entschieden entgegen. In diesem Bestreben: 
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Der Verband a) verbietet der Verband, sowohl sich selbst als auch einem jeden 
Verbandsmitglied (3) sowie einem jeden Vereinsangehörigen (3), jedwede Form Art von Gewalt und 
jedwede Diskriminierung aus rassistischen, fremdenfeindlichen, politischen, religiösen oder anderen 
Gründen sowie jedwede Art von mündlicher, schriftlicher oder ikonischer Verunglimpfung, 
Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung oder Ehrverletzung; 
 

b) ist jedwede Instanz der FLTT ist dazu verpflichtet, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
jedweder im vorherigen Abschnitt in a) aufgeführten Verhaltensweise entschieden 
entgegenzuwirken. 
 
Art. 3.21. 
 

Jedweder Vereinsangehörige unterliegt der Gewalt bzw. Autorität seines FLTT-Vereins. Ein 
Vereinsmitglied unterliegt zusätzlich der Gewalt bzw. Autorität der FLTT,  
 

Ein Vereinsangehöriger bzw. ein Vereinsmitglied erwirbt jedoch dadurch in dieser Eigenschaft 
weder irgendein das Stimmrecht in den bzw. bei irgendeiner Verbandsinstanz en noch irgendein 
Anteilsrecht an den Besitztümern des Verbands. 
 
Art. 3.22. 
 

Im Rahmen ihrer Lizenzierung bei der FLTT muss jedwede zu lizenzierende sowie jedwede 
lizenzierte physische Person unmissverständlich - in Schriftform – die Verpflichtung eingehen bzw. 
sich dazu verpflichten sowohl die Statuten, Reglemente und Internen Reglemente ihres 
FLTT-Vereins als auch jene der FLTT anzuerkennen, zu beachten und zu befolgen sowie sich deren 
Bestimmungen und Anforderungen zu unterwerfen. 
 
   Art. 3.23. wir umbenannt in Art. 3.22. 
 
 
4.  RECHTE UND PFLICHTEN DER VERBANDS- und VEREINSMITGLIEDER 
 

4.1.  ALLGEMEINES 
 
Art. 4.11.   (neuer Artikel) 
 

Im Rahmen seiner Mitgliedschaft erkennt das Verbandsmitglied sowohl den 'Code of Ethics', die 
'Anti-Harassment Policy' sowie den 'Code of Conduct on Sports Betting' der ITTF als auch diese 
Statuten sowie all jene von den jeweils zuständigen Verbandsinstanzen erlassenen Reglemente und 
Internen Reglemente an und unterwirft sich deren Bestimmungen, Anforderungen und Vorschriften. 
 

Im Rahmen ihrer Lizenzierung bei der FLTT muss jedwede zu lizenzierende sowie jedwede 
lizenzierte physische Person unmissverständlich - in Schriftform – die Verpflichtung eingehen, 
sowohl den 'Code of Ethics', die 'Anti-Harassment Policy' und den 'Code of Conduct on Sports 
Betting' der ITTF als auch die Statuten, Reglemente und Internen Reglemente der FLTT sowie jene 
ihres FLTT-Vereins anzuerkennen, zu beachten und zu befolgen sowie sich deren Bestimmungen, 
Anforderungen und Vorschriften zu unterwerfen. 
 

Infolge der Bestimmungen der zwei vorhergehenden Absätze, darf ein Verbandsmitglied bzw. ein 
Vereinsmitglied sich insbesondere weder unethisch oder unsportlich verhalten noch gegen die 
Prinzipien des 'fair-play' verstoßen, noch darf es irgendwelche Schritte unternehmen, um 
Ergebnisse einer Sport-Kompetition zu beeinflussen, zu manipulieren oder zu fälschen. 
 
Art. 4.12.   ( = bisheriger Art. 4.13. ) 
 

Jedem Verbandsmitglied und jedem Vereinsangehörigen steht es frei sowohl bei und innerhalb der 
Verbandsinstanzen als auch in der Öffentlichkeit seine Meinung zu äußern und zu verteidigen. 
Diesbezüglich ist es ihm jedoch untersagt, den Tischtennissport in der Öffentlichkeit in Misskredit zu 
bringen und/oder jenen in Art. 1.06. vorgesehenen bzw. aufgeführten Verboten zuwiderzuhandeln. 
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Art. 4.13.   ( = bisheriger Art. 4.12. ) 
 

Allein die Verbandsmitglieder haben Stimmrecht beim Kongress sowie bei jedweder sonstigen 
Versammlung zu der, im Prinzip, ausschließlich Verbandsmitglieder zugelassen sind. Ein 
Vereinsangehöriger bzw. ein Vereinsmitglied hat in dieser Eigenschaft keinerlei Stimmrecht in bzw. 
bei irgendeiner Verbandsinstanz. 
 

Jedwedes bei einem Kongress oder einer Versammlung von Verbandsmitgliedern ordnungsgemäß 
vertretene Verbandsmitglied verfügt dort über eine (1) Stimme. 
 
Art. 4.14.   ( = bisheriger Art. 4.11. ) 
 

Die Rechte der Verbandsmitglieder anlässlich jener im Rahmen des FLTT-Spielbetriebs 
ausgerichteten bzw. durchgeführten Sport-Kompetitionen oder sonstigen Veranstaltungen ( wie u.a. 
Eintrittskasse, Werbungen, Buvette, usw. ) werden im Detail vom Comité-Directeur in 
entsprechenden Internen Reglementen oder sonstigen Beschlüssen festgelegt. 
 

Soweit die jeweils maßgebenden reglementarischen Bestimmungen dies nicht ausdrücklich 
eingrenzen oder ausschließen, hat jedoch jedwedes Verbandsmitglied insbesondere das Recht : 
 

a) mit seinen Mannschaften und/oder Spielern an jenem von der FLTT organisierten Spielbetrieb 
sowie an jedweder in dessen Rahmen ausgerichteten bzw. durchgeführten Sport-Kompetition 
teilzunehmen; 
 

b) an jedwedem Kongress sowie an jedweder sonstigen Veranstaltung der FLTT teilzunehmen; 
 

c) jedwede den Verbandsmitgliedern zugängliche Dienstleistung der FLTT zu beanspruchen. 
 
Art. 4.15.   (neuer Artikel) 
 

Mit seiner Einschreibung zu bzw. seiner Teilnahme an einer im Rahmen des FLTT-Spielbetriebs 
ausgerichteten bzw. durchgeführten Sport-Kompetition oder sonstigen Veranstaltung akzeptiert das 
Vereinsmitglied, dass im Rahmen einer solchen Kompetition oder Veranstaltung: 

a) allgemein, seine persönlichen Daten gemäß jenen im Kapitel 4.3. sowie in den diesbezüglich 
maßgebenden Reglementen festgelegten Bestimmungen verarbeitet werden; 

b) insbesondere, es keine Rechte an seinem persönlichen Bild geltend machen kann und diese 
folglich integral abtritt, so dass demnach: 
  es selbst in diesem Rahmen frei, kostenlos und unbegrenzt fotografiert und/oder gefilmt 

werden darf; 
  jegliches in diesem Rahmen produzierte Foto- und/oder Filmmaterial mit seinem Bild 

unbegrenzt, und ohne irgendwelche Entschädigungsansprüche seinerseits, veröffentlicht 
werden darf ( z.B. im Fernsehen, in Videos oder in elektronischen, gedruckten oder 
sonstigen Medien jeglicher Art ). 

 
 

 Die aktuellen Artikel 4.14., 4.15. und 4.16. werden entsprechend neu nummeriert in Art. 4.16., 
4.17. und 4.18. 
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REGLEMENTE 
 
 
[ C ] Anpassungen aufgrund der Statuten-Änderungen 
 
Art. 1.1.311. 
 

Der CD hat allgemein folgende Zuständigkeiten bzw. folgendes Aufgabengebiet: 
 

  8. Durchführung von Referenden und begrenzten Abstimmungen 
 
Art. 1.1.312. 
 

In einem schwerwiegenden Fall, und insbesondere Angesichts der Bestimmungen von Art. 5.34. der Statuten, 
kann der CD in einem Fall, in dem ein Beschluss im Prinzip dem Kongress vorbehalten ist, kann der Comité-
Directeur einen Beschluss – sofern dies zeitlich machbar ist - auch durch eine Abstimmung der Vereine per 
Referendum oder per beschränkte Abstimmung herbeiführen.  ( siehe diesbezüglich Art. 5.34. der Statuten ) 
 

Angesichts der Bestimmungen von Art. 2.02. der Statuten, kann der CD in einem Not- oder Dringlichkeitsfall 
oder in einem Fall höherer Gewalt auch in anderen als jenen hier voran im Art. 1.1.311. aufgeführten 
Bereichen jedweden Beschluss treffen, der notwendig bzw. unerlässlich scheint bzw. ist, um das reibungslose 
und ordnungsgemäße (Weiter)-Funktionieren des Verbands und dessen (sportlichen und sonstigen) 
Aktivitäten ohne Unterbrechung sicherzustellen und zu gewährleisten. 
 
Art. 3.2.102. 
 

Mittels eines Lizenzierungsantrags (3A) (an die FLTT) kann ein Verein die Lizenzierung beantragen für 
jedweden seiner VA, der zum Zeitpunkt dieses Antrags: 
 

6. rechtmäßig, ordnungsgemäß und unmissverständlich, in Schriftform und mittels persönlicher Unterschrift:  
 

   6a. sich dazu verpflichtet ( = Verpflichtungserklärung ) (3C): 
  ▪ jenem den Lizenzierungsantrag stellenden Verein als Mitglied beizutreten; 
  ▪ sowohl den 'Code of Ethics', die 'Anti-Harassment Policy' und den 'Code of Conduct on Sports 

Betting' der ITTF als auch die Statuten, Reglemente und Internen Reglemente der FLTT sowie des 
seine Lizenzierung beantragenden Vereins anzuerkennen, zu achten und zu befolgen; 

  ▪ die Autorität der VB-Instanzen anzuerkennen und sich deren Beschlüssen zu unterwerfen; 
 

 
 
 

[ D ] Erweiterung der CdSR um einen vom CD genannten Sekretär, sofern dieser nicht bereits von Amts 
wegen Mitglied der CdSR ist 

 
Art. 1.1.361. 
 

Die Commission des Statuts et Règlements (CdSR) setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: 
 

  Verbandspräsident ( = Präsident der CdSR )  
  Generalsekretär  
  der vom CD genannte Sekretär, sofern dieser nicht bereits von Amts wegen Mitglied der CdSR ist 
  Präsident der CT  
  Präsident der CS  
  Präsident des VG  
  Präsident des BR  
  Präsident der CdA (ohne Stimmrecht)  
 

Zu Beginn jeder Saison ernennt der CD eines der seiner Mitglieder der CdSR als dessen zum Sekretär der 
CdSR. 
 

Jedes Mitglied der CdSR kann sich in der CdSR, dauerhaft, zeit- oder sitzungsweise, entweder von seinem 
reglementarischen Vertreter oder von einem anderen Mitglied seiner Instanz, vertreten lassen. 
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[ E ] Änderung der Teilnahmebedingungen an der Coupe Félix FELTEN: 

a) es dürfen alle Spieler teilnehmen, die zu Saisonbeginn nicht besser als B1 eingestuft sind 
b) es dürfen nur Spieler*innen teilnehmen, die älter als 16 Jahre sind 
c) vollständige Entkoppelung der Coupe FELTEN von den PK 'THINK' und 'MERSCH'  

 
Art. 5.3.201. 
 
Coupe ' Julien MERSCH ' 
 

Teilnahme der spielschwächsten (53Ga) Mannschaften, die für die Coupe ' Frantz THINK ' eingeschrieben und 
dort auf Grund der Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 40 Mannschafen nicht zugelassen werden können, 
sowie fakultative Teilnahme der ersten Vereinsmannschaft 'Seniors' all jener Vereine, deren erste Mannschaft 
'Seniors' in der DIV 3, DIV4, DIV 5 oder DIV 6 der MM 'Seniors' eingestuft ist, mit der Einschränkung, dass 
insgesamt höchstens die vierundzwanzig (24) spielstärksten (53Ga) der vorbezeichneten Mannschaften zu 
dieser PK zugelassen werden. Sollten mehr als 24 Mannschaften für diese PK eingeschrieben werden, so 
werden die spielschwächsten (53Ga) für diese PK eingeschriebenen Mannschaften zur Coupe ' Félix FELTEN ' 
überschrieben. 
 
Coupe ' Félix FELTEN '  ( ehemals ' Challenge de la Fédération ' ) 
 

Teilnahme der spielschwächsten (53Ga) Mannschaften, die zur Coupe ' Julien MERSCH ' eingeschrieben und 
dort auf Grund der Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 24 Mannschafen nicht zugelassen werden können, 
sowie Fakultative Teilnahme von anderen als den ersten jedweder Vereinsmannschaft en 'Seniors', auch 
wenn diese nicht an der MM 'Seniors' teilnehmen, mit der zusätzlichen Bedingung,  mit jedoch der 
Einschränkung, dass in dieser PK dürfen nur Spieler mitspielen bzw. in spielfreien Mannschaften eingesetzt 
werden dürfen, die (1) zu Beginn der betreffenden Saison ( = am jeweils 1. September ) nicht in einem höheren 
als dem Klassement B1 eingestuft waren und die (2) am jeweiligen Spieltag älter sind als 16 Jahre. 
 

 NB: Vorausgesetzt, dass jene hier voran aufgeführte Einschränkung eingehalten wird, darf ein Spieler, 
sofern die terminliche Programmierung der MSp dies ermöglicht, demnach sowohl an den MSp der PK 
'Coupe Think' oder 'Coupe Mersch' als auch an den MSp der 'Coupe Felten' teilnehmen. 

 
Art. 5.3.207. 
 

Für die Durchführung der ' Coupe Félix FELTEN ' gelten die folgenden Sonderbestimmungen: 
 

 1. In dieser PK dürfen nur Spieler mitspielen bzw. in spielfreien Mannschaften eingesetzt werden, die zu 
Beginn der betreffenden Saison ( d.h. am jeweiligen 1. September ) nicht höher (= nicht besser) als im 
Klassement B1 eingestuft sind bzw. eingestuft waren und die am jeweiligen Spieltag älter sind als 
16 Jahre. 

 
Art. 5.3.341. 
 

  ▪ Coupe ' Félix FELTEN ': Spieler aller Altersklasse n angehören die älter sind als 16 Jahre (53J) 
 

 
 
 

[ F ] Allgemeine Anwendung auf alle MK der Bestimmung betr. die ärztlich bescheinigte Genesung nach 
der Aufgabe wegen Verletzung in zwei direkt aufeinanderfolgenden MSp 

 
Art. 5.3.356. 
 

 3. Ein Spieler der in zwei (2) aufeinanderfolgenden MSp der NL der MM 'Seniors' einer oder mehrerer MK 
wegen Verletzung aufgibt, kann nur gegen die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, die ihm volle 
Genesung und volle Einsatzfähigkeit bestätigt, wieder an einem MSp teilnehmen. Diese ärztliche 
Bescheinigung muss spätestens vor Beginn des der FLTT (CT) spätestens zwei (2) Tage vor dem jeweils 
betreffenden MSp vorgelegt bzw. der FLTT (CT) zugestellt werden. 
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[ G ] Harmonisierung der Bestimmungen für die Aufstellung einer Dreier Mannschaft in den Spielsystemen 

mit 6 Einzeln (B3), mit 6 Einzeln + 1 Doppel (B4a) sowie mit 7 Einzeln (B4b), zwecks Vermeidung von 
Verwechselungen oder Fehl-Interpretationen seitens der Mannschaftskapitäne. 

 
Art. 5.3.351.2. 
 

Mit Ausnahme jener im folgenden Absatz aufgeführten Abweichungen und Ergänzungen, ist für die 
AUFSTELLUNG der Spieler innerhalb einer Mannschaft, die ordnungsgemäß, d.h. unter Beachtung und in 
Anwendung der Bestimmungen von Art. 5.3.351.1., zusammengesetzt worden ist, ist wie folgt zu verfahren: 
 
 1. In jeder Mannschaft muss die Reihenfolge der Spieler gemäß deren aktuellem Klassement strikt 

eingehalten werden, d.h. innerhalb einer jeden Mannschaft muss ein höher (= besser) klassierter Spieler 
immer vor einem niedriger klassierten Spieler aufgestellt werden. 
 

Abweichungen bzw. Ergänzungen zu der allgemein gültigen Bestimmung des vorherigen Absatzes: 
 

d) In einem MSp das mit Dreier-Mannschaften gemäß einem jener in Art. 5.3.002. unter (B3), (B4a) bzw. 
(B4b) aufgeführten Spielsysteme ( '7 Einzel' ) ausgetragen wird muss jener Spieler mit dem höchsten 
(= besten) Klassement auf Platz 1 der Mannschaft aufgestellt bzw. eingesetzt werden. Kommen für 
diesen Platz zwei oder drei Spieler in Frage, die alle in demselben eines der Klassemente A1, A2, A3, 
B1, B2 oder B3 eingestuft sind, dann muss jener Spieler, der in der jeweils aktuell maßgebenden 
VB-RGL den besten (= vordersten) Platz belegt, auf Platz 1 der Mannschaft aufgestellt bzw. 
eingesetzt werden. Bei gleich klassierten Spielern für die Plätze 2 und 3 in einer Mannschaft dürfen 
diese Spieler frei auf den Plätzen 2 und 3 aufgestellt bzw. eingesetzt werden 

 

 
 
 

[ H ] Definitive Integrierung in die RGL jener relevanten Sonderbestimmungen, welche der CD aufgrund der 
ihm durch die Art. 2.02. der Statuten für Not- bzw. Dringlichkeitsfälle zugestandenen Vollmacht sowie 
in Anbetracht der Corona-Pandemie, für die Saison 2021-2022 verfügt hatte, um solchermaßen einen 
geregelten und sportlich fairen Ablauf der nationale TT-Kompetitionen dieser Teilrunde zu sichern 
bzw. zu gewährleisten. 

 
Art. 3.2.303.   [ ergänzende Änderung von Punkt a) ] 
 

Ein Spieler verliert seine Spielberechtigung für die NTTK: 
 

 a) für jenen (jene) Spieltermin (e), an dem (denen) er einer Sperre unterliegt, sei es aufgrund gegen ihn 
verhängter gelber Karten (A) oder aufgrund eines diesbezüglichen Beschlusses einer VB-Instanz 
 

(A) Falls ein aufgrund gelber Karten gesperrter Spieler an jenem Spieltag, an dem er gesperrt ist, in einer 
Mannschaft in der NL1, NLA oder NLAB der MM 'Seniors' hätte aufgestellt bzw. eingesetzt werden können 
oder sollen, so kann dieser Spieler in dem Fall, sofern dies zeittechnisch möglich ist, in der betreffenden NL1, 
NLA bzw. NLAB-Mannschaft (jedoch ausschließlich in dieser) ersetzt werden durch den Doppeleinsatz eines 
anderen Spielers seines Vereins, welcher: 
• niedriger klassiert ist als der gesperrte Spieler, den er ersetzt,  und 
• in jener zum jeweiligen Zeitpunkt maßgebenden VB-RGL nicht besser als auf Platz 120 eingestuft ist 

 
Art. 5.1.403.   [ ergänzender Absatz für die MK im Abschnitt 6.3. ] 
 

6.3. Bei abermaligem Gleichstand entscheidet: 
 

  ….. 
 

  ▪ in jenen MK, die gemäß dem Doppelpaarkreuz-System ohne Doppel ( = System A6, mit 8 Einzeln ) 
ausgetragen werden: 
a) in der NL1, der NLA sowie der NLAB der MM 'Seniors': ein Entscheidungsspiel bzw. eine 

Entscheidungsrunde, mit in diesem MSp bzw. in dieser Runde, bei gleichem Punkt- und Satz-
verhältnis, der zusätzlichen Einbeziehung bzw. Berücksichtigung  
zuerst: des besseren (= höheren) Gesamt-Ballverhältnisses (51J) aus entweder dem betreffenden 

Entscheidungs-MSp oder aus all jenen MSp, welche die gleichklassierten Mannschaften 
gegeneinander ausgetragen haben und die für die Erstellung der Tabelle der betreffenden 
Entscheidungs-Spielgruppe maßgebend sind bzw. waren, gemäß jener in Abschnitt 6.1. 
festgelegten Wertungsmethode; 

danach: des besseren Gesamtergebnisses gemäß den Bestimmungen von Punkt b); 
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b) in allen anderen als jenen unter a) aufgeführten MK: in jener hierdarunter aufgeführten Reihenfolge 
( sofern die jeweils vorgesehenen Ergebnisse gegeben sind ), bis eine definitive Entscheidung gefallen 
ist: 
- das Gesamtergebnis aus allen fünften Einzelspielen ( = Spiele zwischen den Spielern H 1 und A 1 ), 
- das Gesamtergebnis aus allen sechsten Einzelspielen ( = Spiele zwischen den Spielern H 2 und A 2 ), 
- das Gesamtergebnis aus allen siebten Einzelspielen ( = Spiele zwischen den Spielern H 3 und A 3 ), 
- das Gesamtergebnis aus allen achten Einzelspielen ( = Spiele zwischen den Spielern H 4 und A 4 ), 

 

aus all jenen MSp welche die gleichklassierten Mannschaften gegeneinander ausgetragen haben, 
die für die Erstellung der Tabelle der betreffenden Spielgruppe maßgebend sind bzw. waren, 
gemäß jener in Abschnitt 6.1. festgelegten Wertungsmethode. 

 

 
 
 

[ J ] Prinzipieller Beschluss betreffend zwei grundlegende Änderungen im Klassemente-System: 
 

1) 1A) es gibt generell nur noch Pluspunkte, und keine Minuspunkte mehr 
Alternative:  1B)  die Minuspunkte bleiben bestehen, jedoch werden die Pluspunkte verdoppelt  

2) man kann über 2 Wege in das nächsthöhere Klassement aufsteigen: 
2.a) wenn man XX Pluspunkte 'gesammelt' hat 
  Beispiele: XX = 14 bei Variante 1A) 
   XX = 12 bei Variante 1B) 
2.b) wenn man in der Verbands-Rangliste die Basis-Performance des nächsthöheren Klassements 

überschreitet bzw. überschritten hat 
3) man kann nur über einen Weg in das nächstniedrigere Klassement zurückfallen: 

3a) wenn man in der Verbands-Rangliste die Basis-Performance des nächstniedrigeren 
Klassements unterschreitet bzw. unterschritten hat 

 

Sollte der Kongress sich für diese Änderungen entscheiden, so werden die entsprechenden Texte von der 
Comm. des Statuts et Règlements ausgearbeitet bzw. angepasst werden. 
 
Alternative:  Neues System erst ab Saison 2023-2024 
 

 
 
 

[ K ] Anpassung (versuchsweise für die Saison 2022-2023) der Auf- und Abstiegsquoten in der NLAB 
 
Zwecks einer Diskussion dieses Punktes sowie zwecks (eventuell) einer diesbezüglichen Beschlussfassung 
werden die direkt hiervon betroffenen Vereine noch vor den Sommerferien in eine separate Sitzung 
eingeladen. 
 

 
 
 


